
Keine Abgeltungsteuer bei Krediten unter nahestehenden Personen  
 
Bei einer Darlehensvereinbarung zwischen nahestehenden Personen sind steuerliche 
Besonderheiten zu beachten – und zwar auch dann, wenn das Darlehen einer GmbH gewährt 
wird.  
 
Nach der gesetzlichen Regelung kommt die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % nicht zum Zuge, 
wenn die Zinsen von einer Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner gezahlt werden, der zu 
mindestens 10 % an der Gesellschaft beteiligt ist. Dies gilt auch, wenn der Gläubiger der 
Kapitalerträge eine dem Anteilseigner nahestehende Person ist. Die negative Folge: Die Zinsen 
unterliegen der tariflichen Einkommensteuer – ohne Abzug des Sparer-Pauschbetrags in Höhe 
von 801 EUR.  
 
Die vorgenannte Regelung hat das Finanzgericht Niedersachsen nun aktuell für einen Fall 
bestätigt, in dem eine Steuerpflichtige einer GmbH ein Darlehen über rund 205.000 EUR 
gewährte. An dem Stammkapital der GmbH waren ihre Tochter und ihre beiden Enkelkinder zu 
jeweils mehr als 10 % beteiligt. Regelungen über Zeitpunkt und Höhe der Tilgungsleistungen 
wurden nicht getroffen. Eine Besicherung des Darlehens wurde nicht vereinbart.  
 
Hinweis: Das Finanzgericht Niedersachsen stufte die Steuerpflichtige u.a. auch wegen der eher 
fremdunüblichen Darlehenskonditionen als nahestehende Person ein. Weil die Frage, wer als 
nahestehende Person anzusehen ist, grundsätzliche Bedeutung hat und im Gesetz nicht 
eindeutig vorgegeben ist, wurde die Revision zugelassen. Die Revision ist mittlerweile anhängig, 
sodass Einsprüche insoweit ruhen können (FG Niedersachsen, Urteil vom 6.7.2011, Az. 4 K 
322/10, Rev. unter Az. VIII R 31/11). 
 


